
Anlage    
 
 
 

Hundeausführordnung 
 

Das Ausführen von Hunden des Kreistierheimes ist unter folgenden Voraussetzungen möglich: 

 

1. Das Mindestalter der ausführenden Person beträgt grundsätzlich 16 Lebensjahre. Das Mindestal-

ter für das Ausführen von Hunden gem. LHundG NRW beträgt 18 Jahre. 

 

2. Die Auswahl der zum Ausführen geeigneten Hunde trifft das Tierheimpersonal. 

 

3. Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten. Die Hausordnung ist zu beachten. 

 

4. Tierheimhunde dürfen grundsätzlich nicht von der Leine gelassen werden. 

 

5. Das Tier darf unter keinen Umständen an Dritte zum Ausführen abgegeben werden, auch nicht für 

kurze Zeit oder Strecken. 

 

6. Die ausführende Person hat darauf zu achten, dass sie ausreichenden Sicherheitsabstand zu an-

deren Tieren einhält. Sollte es dennoch zu einer Beißerei zwischen Tieren kommen, so darf nicht 

zwischen die beißenden Hunde gegriffen werden. 

 

7. Die Ausführzeiten sind mit der Tierheimleitung abzusprechen. Die Hunde dürfen nur in dem vor-

gesehenen räumlichen Bereich – siehe umseitigen Kartenausschnitt – ausgeführt und nicht mit 

dem Auto mitgenommen werden. 

 

8. Zwischenfälle beim Ausführen (insbesondere Beißvorfälle) sind dem Tierheimpersonal bei Rück-

kehr ins Tierheim sofort zu melden. 

 

Das Ausführen von in den §§ 3 und 10 des LHundG NRW genannten Hunderassen ist grundsätzlich nur 

nach Vorlage eines Führungszeugnisses ohne Eintragung und eines Sachkundenachweises möglich. Die 

Vorschriften des LHundG sind zu beachten. Insbesondere dürfen die genannten Rassen nur mit Maulkorb 

ausgeführt werden. 

 

Die Nichtbeachtung der vorstehenden Regeln gefährdet den Versicherungsschutz. Die unterzeichnende 

Person bestätigt die Kenntnisnahme der Ausführregeln und sichert durch ihre Unterschrift die uneinge-

schränkte Einhaltung zu. 

 
 
 
 
 
 



 
Angaben zur Person (vom Tierheimpersonal anhand des Personalausweises zu überprüfen) 

Name, Vorname 
 
 
 

Personalausweis Nr. Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
 
 

Bei Minderjährigen zusätzlich: 
Name, Vorname 
 
 
 
 

Personalausweis Nr. Geburtsdatum 

Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift der ausführenden Person 
 
 
 
 

Datum, Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 

 
 
 
 
 

 
 


